
 

 

 

 

 

Voranschlag für das Jahr 2023 
Festsetzung der Steuerhebesätze und Gebühren 

 
 

KUNDMACHUNG 
 
Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, 
dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Micheldorf in Oberösterreich, in der am 
15.12.2022 abgehaltenen öffentlichen Sitzung, die Festsetzung der Hebesätze und 
Gebühren für dieses Finanzjahr wie folgt beschlossen hat: 
 
 
Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 500 v. H. des STMB 
Grundsteuer B (Grundstücke) 500 v. H. des STMB 
 
 
Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung idF.  17.03.2016 
 
 
Hundeabgabe für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines Berufs oder 
Erwerbs notwendig sind, je Hund € 20,00 
für jeden sonstigen Hund, je Hund € 40,00 
 
 
Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale 
für Wohnungen bis zu 50 m²  150 % der Freizeitwohnungspauschale 
für Wohnungen über 50 m² Nutzfläche  200 % der Freizeitwohnungspauschale 
 
  

Abteilung: Finanzabteilung 
BearbeiterIn: Pamela Stangl 
Tel.-DW:  30 
E-Mail: stangl@micheldorf.at 
 

Zahl: . 
 
 



 

Abfallgebühren: 
Die Abfallgebühr beträgt je Abfuhr  

Abfallbehälter Gebühr je 
Abfuhr in € 

Jahresbetrag 
26 Abfuhren in € 

Jahresbetrag 
13 Abfuhren in € 

  60-L-Sack 6,13  79,72 

bei zweiwöchentlicher Abfuhr: 

    60-L-Tonne 5,32 138,41  
      90-L-Tonne 7,85 204,20  

  120-L-Tonne 10,24 266,18  
  240-L-Tonne 20,56 534,53  
  770-L-Container 65,77 1.710,07  
1100-L-Container 93,86 2.440,35  

bei vierwöchentlicher Abfuhr: 

    60-L-Tonne 6,42  83,40 
      90-L-Tonne 9,49  123,40 

  120-L-Tonne 12,58  163,53 
  240-L-Tonne 25,03  325,42 
  770-L-Container 79,97  1.039,58 
1100-L-Container 114,14  1.483,76 

 

2023 erfolgt keine Erhöhung. Die angeführten Jahresbeträge bei 26 bzw. 13 Abfuhren 
haben lediglich Informationscharakter. Sowohl bei den Gebühren je Abfuhr als auch bei 
den Jahresbeträgen die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß (derzeit 10 %) 
hinzuzurechnen. 

Wasserbezugsgebühr und Wasserleitungs-Anschlussgebühr  
Die Wasserbezugsgebühr beträgt Euro 2,00 (exkl. USt.) und die Wasserleitungs-
Anschlussgebühr je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage Euro 15,60 mindestens 
aber Euro 2.338,00 
 
Kanalbenützungsgebühr und Kanal-Anschlussgebühr 
Die Kanalbenützungsgebühr beträgt je Kubikmeter Wasserverbrauch Euro 4,11 (exkl. 
USt.) mindestens jedoch jährlich eine Kanal-Benützungsgebühr für 35 m³ 
Wasserverbrauch. Die Kanal-Anschlussgebühr wird auf Euro 3.901,00 angehoben. 
 
Weiters werden im Zuge dessen angehoben: 
für die ersten 150 m² der Bemessungsgrundlage Euro 26,00 je m² (23,80 je m)², für 
die nächsten 100 m² der Bemessungsgrundlage Euro 23,10 je m² (22,30 je m²), für die 
nächsten 100 m² der Bemessungsgrundlage Euro 21,60 je m² (20,80 je m²) und für die 
restlichen m² der Bemessungsgrundlage Euro 20,10 je m² (19,30 je m²). 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Horst Hufnagl 
 

angeschlagen am 15.12.2022 
abgenommen am 02.01.2023
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